
 
 
Hohenstaufen-Gymnasium 
Hohenstaufenstr. 39 73033 Göppingen Datum: …………… 
 
 

Schülerbeurlaubung / -befreiung 
 

Ferienverlängerungen sind nur in Ausnahmefällen möglich und mit ausreichender 
Begründung (s. Rückseite) 
Schüler können vom Unterricht nur dann beurlaubt bzw. befreit werden, wenn es sich um wichtige 
Angelegenheiten handelt und die Beurlaubung rechtzeitig (mindestens 3 Tage vor Beurlaubungszeitraum) 
beantragt wird. 
Bei Sportveranstaltungen gilt dies nur für aktive Teilnehmer und nach schriftlicher Anforderung durch den 
Verein oder Verband. 
In jedem Fall müssen die Eltern schriftlich ihre Zustimmung zur Beurlaubung geben und dabei 
berücksichtigen, dass alle Folgen aus dem Unterrichtsversäumnis der Schüler selbst zu tragen hat - der 
versäumte Unterrichtsstoff ist selbstständig nachzuholen. Im Nachhinein kann das Fehlen nicht als 
Entschuldigung für mangelnde Leistungen geltend gemacht werden. 
 
Name, Vorname ___________________________________________________________ 
 
Klasse / Kursstufe ______________Klassenlehrer/Tutor ___________________________ 
 
Grund der Beurlaubung: ____________________________________________________ 
(evtl. auf extra Blatt) 
                                        ____________________________________________________ 
 
Zeit der Beurlaubung: vom ______________________ bis _____________ 
 
 
Antrag des Vereins, Bestätigung über die Veranstaltung etc. liegt bei. 
 
Die Eltern wünschen unter Berücksichtigung der oben stehenden Hinweise die Beurlaubung / Befreiung.  
(s. Rückseite) 
 
                                                                                 _______________________________ 
                                                                                               Unterschrift der Eltern 
 
Finden in dem Beurlaubungszeitraum Klassenarbeiten statt?           ¨  ja          ¨  nein 
Falls ja: Der Fachlehrer erklärt sein  
Einverständnis mit der Verlegung der KA:  …………………..(Unterschrift Fachlehrer)   
  
                            
●  FachlehrerIn (f. Einzelstunden)  
        Datum / genehmigt                . ……………………………….               
                                                                                                                                                                           
●  KlassenlehrerIn / TutorIn (bis zu 2 Tagen)                                          1. Bitte Kopie nach Unterschrift 
        Datum / genehmigt                ………………………………..                 an SchülerIn zurück 
 
●  SchulleiterIn (ab 3 Tage oder in Ausnahmefällen bei                          2. Original zur Archivierung im 
    Ferienverlängerung und um Brückentage herum                                    Sekretariat abgeben 
        Datum / genehmigt 
                                                      ………………………………               
           Kopie an KlassenlehrerIn zur Kenntnisnahme                                                                                                        
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Regeln für Beurlaubungen 
 

 
Schulbesuchsverordnung 
Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen der 
Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. 
 
Beurlaubungen und Befreiung 
- 
Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen 
und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich (mindestens 3 Tage vor 
Beurlaubungszeitraum, spätestens eine Woche vor Beginn der Beurlaubung). Der Antrag ist vom 
Erziehungsberechtigten zu stellen und zu begründen – entsprechende Formulare können auf dem 
Sekretariat abgeholt werden. 
- 
Beurlaubungsgründe sind z.B.: Teilnahme an Wettbewerben und Wettkämpfen, Lehrgängen,  
Ausübung eines Ehrenamtes, Schüleraustausch, wichtige persönliche Gründe, Kuraufenthalte. 
- 
Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubungen ist bei Fällen bis zu zwei Unterrichtsstunden 
der Fachlehrer, bis zu zwei Unterrichtstagen der Klassenlehrer, in allen übrigen Fällen und bei 
Beurlaubungen um Ferien bzw. Brückentagen herum der Schulleiter. 
- 
Vom Unterricht einzelner Fächer (z.B. Sport) kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
und nur auf rechtzeitigen Antrag befreit werden – der Antrag auf Befreiung ist zu begründen. 
- 
Sport: Dürfen bestimmte Übungen langfristig nicht durchgeführt werden, so ist dies durch ein 
ärztliches Attest zu Beginn des Schuljahres oder beim Beginn der Beschwerden nachzuweisen. 
Bei kurzfristigen Attesten besteht für die Schüler Anwesenheitspflicht. 
 
Folgen 
- 
Bei Abwesenheit vom Unterricht liegt es in der Verantwortung des Schülers, sich selbst über 
versäumten Stoff und ggf. ausgeteilte Materialien zu informieren  
(„Buddy-System“). 
- 
Versäumt ein Schüler unentschuldigt die Anfertigung einer Arbeit, so wird die Note 6 (= 
„ungenügend“) erteilt – dies gilt entsprechend für mündliche und praktische Leistungen (vgl. 
Notenbildungsverordnung).        


